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Beratungsfolge Datum Behandlung 
   

 Anfragen 01.10.2020 öffentlich 

 Ausschuss für Stadtentwicklung, Bau, Umwelt, Klimaschutz und 

Verkehr 

24.11.2020 öffentlich 

   

 

 

Anfrage nach § 9 Abs. 2 GeschO 

 

 

Anfrage 

 

Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, 

 

seit mehreren Jahren ist zu beobachten, dass insbesondere ausländische Unternehmen vermehrt 

Grundeigentum in Deutschland erwerben. 

 

Es wird daher um Beantwortung der folgenden Fragen gebeten: 

 

1. Wieviel Grundeigentum am Stadtgebiet Erfurt besteht jeweils prozentual zu Gunsten 

natürlicher Personen, juristischer Personen und Personengesellschaften, sowie jeweils 

gesondert zu Gunsten der Stadt, der evangelischen Kirche und der katholischen Kirche. 

 

2. Wie ist das Grundeigentum natürlicher Personen unter inländischen Personen und 

ausländischen Personen, jeweils aufgeteilt nach Nationalität, prozentual verteilt und wie 

ist das Grundeigentum juristischer Personen und Personengesellschaften prozentual nach 

deren Gesellschaftsformen (inländisch/ausländisch) aufgeteilt? 

 

3. Wieviel Prozent der Bürger in Erfurt leben zur Miete und wieviele im selbstgenutzten 

Wohneigentum? 

 

Anlagenverzeichnis 

 

  

 

Fraktion AfD, Herr Schlösser 
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07.10.2020, gez. i. A. xxxxxxxxx 

Datum, Unterschrift 
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